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2. Kapitel: Der Mietvertrag § 535 ff. BGB

Die zentrale Rolle im gesamten Mietrecht nimmt der Mietvertrag ein. Für
Mieterinnen und Mieter wird er neben den Regeln des BGB zur maßgebli-
chen Quelle, aus der sie ihre Rechte und Pflichten ableiten. Letztlich machen
sich alle Vorgänge von der Begründung desMietverhältnisses, der Dauer der
Miete, der Höhe der Mietzahlung, Rechte und Pflichten beider Seiten bis hin
zur Kündigung der Wohnraummiete nicht nur amGesetz, sondern vor allem
auch am Mietvertrag fest. Wegen dieser wichtigen Rolle des Mietvertrages,
wird im nachstehenden Kapitel auf substanzielle Anforderungen und auf die
rechtlichen Grenzen der Mietvertragsgestaltung eingegangen.

I. Gegenstand des Mietvertrages

Der Gegenstand des Mietvertrages ist primär die Gebrauchsüberlassung
einer Sache von der Vermieterin oder dem Vermieter an die Mieterin oder
den Mieter. Oftmals geht damit der Übergang des Besitzes der Mietsache,
also die tatsächliche Herrschaftsgewalt über die Sache auf die Mieterseite
über. Im Mietvertrag wird deshalb typischerweise festgehalten, wer die Ver-
tragsparteien sind, welche Sache (etwa eine Wohnung, der PKW, eine Soft-
ware) vermietet werden soll, für welche Dauer das Mietverhältnis gelten
soll, zu welcher vertragsgemäßen Verwendung die Sache gemietet wird
(Zweck der Miete: z.B. das Wohnen, die Nutzung als Geschäftsraum, siche-
res Hinterlegen einer Sache in einem Schließfach) und was die wesentlichen
Eigenschaften der Sache sind und in welchen Zustand die Sache bei Miet-
beginn sich befand.

II. Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten

Der Mietvertrag ist abzugrenzen von anderen Vertragstypen, die entweder
im BGB geregelt sind oder die allgemein im Privatrecht anerkannt sind. Der
Mietvertrag nach § 535 BGB ist ein Gebrauchsüberlassungsvertrag über
eine Sache (§ 90 BGB) gegen die Zahlung eines Entgelts. Welche anderen
Vertragstypen sind davon zu unterscheiden?

1. Beherbergungsvertrag

Ein Beherbergungsvertrag, z.B. bei der Buchung eines Hotelzimmers, ist ein
Vertrag, auf den auch Vorschriften des Mietrechts Anwendung finden,
jedoch handelt es sich dabei nicht um Wohnraummiete. Oftmals liegen
gemischte Verträge vor, in denen Miete, Dienst-, Verwahrungs- und Werk-
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vertragselemente umfassend (Verpflegung der Hotelgäste, Wertsachenver-
wahrung im Hotelsafe, Unterkunft im Hotel) vertraglich vereinbart wer-
den.21

2. Dienst- und Werkvertrag

Die Miete unterscheidet sich von Dienst- und Werkverträgen dadurch, dass
sie vom Vermieter die Gebrauchsüberlassung der Wohnung verlangt, wäh-
rend bei Dienst- und Werkverträgen ein Tun, eine Erbringung von Diensten
oder eine Erstellung eines Werkes die Vertragsgegenstände sind.22

3. Leihe

Die Leihe ist ebenso wie die Miete ein Vertrag zur Gebrauchsüberlassung
einer Sache (§ 598 BGB). Der wesentliche Unterschied ist jedoch die Unent-
geltlichkeit der Leihe (§ 598 BGB) im Vergleich zur Pflicht der Mietzahlung
bei der Miete einer Sache (§ 535 Abs.2 BGB). Ein Buch aus einer öffentli-
chen Bibliothek wird dementsprechend verliehen und nicht vermietet23; ein
Paar Ski wird hingegen vermietet, da es gegen eine Geldzahlung überlassen
werden. Dabei ist es auch irrelevant, ob das Geschäft als „Skiverleih“
benannt wird, es kommt auf den tatsächlichen Vertragsinhalt an.

4. Pacht

Ein Mietvertrag kann sich nur auf Sachen (§ 90 BGB) beziehen, während
sich die Pacht auf Gegenstände, also Sachen oder Rechte erstrecken kann.
Während für die Miete ausschließlich die Gebrauchsüberlassung maßgeb-
lich ist, umfasst die Pacht auch das Recht, die Früchte aus dem Pachtobjekt
zu ziehen. In der Regel wird das Fruchtziehungsrecht als ausdrücklicher
Zweck im Pachtvertrag festgehalten.24

5. Sachdarlehen

Ein Sachdarlehen gemäß § 607–609 BGB ist die Überlassung einer Sache
vom Darlehensgeber an den Darlehensnehmer gegen Zahlung eines Darle-
hensentgelts und mit der Verpflichtung, zur Rückerstattung von Sachen in
gleicher Art, Güte und Menge. Es wird also nicht dieselbe Sache zurückge-
geben, sondern nur eine vergleichbare Sache mit gleichen Eigenschaften. Im

21 Kern, in Spielbauer/Schneider 2018, § 535 BGB, Rn.6 f.
22 Tonner 2016, S. 180.
23 Tonner 2016, S. 180.
24 Zehelein, in: BeckOK BGB 2019, § 535 BGB, Rn.25.
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Gegensatz dazu betrifft die Miete eine bestimmte Mietsache, die nach dem
Ende des Mietvertrages zurückgegeben werden muss. Es ist genau die über-
lassene Mietwohnung oder das überlassene Mietfahrzeug zurückzugeben
und nicht eine Wohnung oder ein Fahrzeug in gleicher Art, Güte und Men-
ge.25

III. Zustandekommen

Für den Vertragsschluss müssen beide Mietparteien über den wesentlichen
Inhalt des Mietverhältnisses einig sein: Was ist der Mietgegenstand? Wie
hoch ist die dafür zu entrichtende Miete? Für das Zustandekommen eines
Mietvertrages ist deshalb ein Konsensualvertrag mindestens zweier Ver-
tragsparteien notwendig. Diese Vertragseinigung gelingt durch Angebot
und Annahme zweier übereinstimmender Willenserklärungen gemäß
§ 145 ff. BGB.26

1. Vertragsabschluss

Mit dem Mietvertrag schließen Vermieter und Mieter einen gegenseitigen
Vertrag ab, in dem beide jeweils Gläubiger und Schuldner gegenüber der
anderen Seite sind. Die Miete wird nur gezahlt, damit die Mieter die Woh-
nung gebrauchen dürfen und die Wohnung wird nur zum Gebrauch über-
lassen, damit die Miete gezahlt und damit Mieteinnahmen erzielt werden.27

DemGrundsatz nach haben Vermieterseite undMieterseite durch die Ver-
tragsfreiheit des Bürgerlichen Rechts (§ 311 Abs.1 BGB) sowohl die Freiheit
darüber, ob sie überhaupt miteinander in vertragliche Beziehungen treten
wollen (Abschlussfreiheit), als auch die Freiheit darüber, wie der Vertrag
inhaltlich ausgestaltet werden soll (Gestaltungsfreiheit).

Diesem Vertragsfreiheitsgedanken zufolge soll zunächst ein freier Markt
derWohnungsvermietung existieren, auf demVermieterinnen und Vermieter
einerseits und Mieterinnen und Mieter andererseits durch Angebot und
Annahme zusammenfinden und Mietverträge schließen.

Die Vertragsfreiheit kennt im Mietrecht jedoch auch Grenzen. Dies wird
vielfach damit begründet, dass das Wohnen für einzelne Personen und Fami-
lien eine wesentliche Grundlage der eigenen Existenz und der privaten
Lebensgestaltung ist. Ein zu freies Ausgesetztsein dieser Existenzgrundlage
gegenüber der freien Disposition der Vertragsgestaltung und des Vertrags-

25 Tonner 2016, S. 180.
26 Brox/Walker 2018, S. 181.
27 Wörlen/Metzler-Müller 2018, S.6.
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abschlusses kann Mieterinnen und Mieter besonders hart treffen. Deshalb
ist dasMietrecht in besonderemMaße bemüht, soziale Härten zu vermeiden
und zu verhindern. Viele Vorschriften des Mietrechts weichen vom Grund-
satz der Vertragsfreiheit ab und machen zwingende Vorgaben für das Miet-
verhältnis. Diese Vorschriften des Mietrechts werden auch als soziales Recht
oder auch soziales Mietrecht bezeichnet.28

Ein Beispiel für eine Grenze der Abschlussfreiheit im Mietrecht stellt
§ 566 Abs.1 BGB („Kauf bricht nicht Miete“) dar. Dieser Paragraf garan-
tiert den Mieterinnen und Mietern das Fortbestehen ihres Mietvertrages
auch dann, wenn die Vermieterseite durch Veräußerung, Tausch, Schenkung
usw. wechselt. Auch die neue Vermieterpartei ist an die Pflichten des „alten“
Mietvertrages gebunden, obwohl sie selbst nie einen Vertrag mit den beste-
henden Mietern geschlossen haben. Die Mieterinnen und Mieter müssen
dadurch nicht fürchten, plötzlich und ohne Einfluss ihren Mietvertrag zu
verlieren.29

Für die Gestaltungsfreiheit des Privatrechts setzt das Mietrecht ebenfalls
Grenzen, von denen sogar eine große Anzahl besteht. Ganz im Sinne eines
Mietrechts als soziales Recht enthalten hauptsächlich die speziellen Normen
über das Wohnraummietrecht zwingendes Recht, von dem durch vertrag-
liche Vereinbarung nicht zuungunsten der Mieter abgewichen werden darf.
Diese unabdingbaren Vorschriften zeigen sich im sozialen Wohnraummiet-
recht durch den oft angefügten Absatz mit dem Wortlaut: „Eine zum Nach-
teil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam“. Solche Mieter-
schutznormen finden sich beispielsweise in § 551 BGB über die Begrenzung
der Mietkaution, in § 555 BGB über die Unwirksamkeit von Vertragsstra-
fen, in § 555a BGB über Erhaltungsmaßnahmen, in § 556 BGB über die
Betriebskosten, in § 556b BGB über die Fälligkeit der Miete, in § 556 g
BGB über die Mietpreisbremse, in § 558 BGB über die Mieterhöhung zur
örtlichen Vergleichsmiete sowie in den §§ 561, 569, 573 BGB zu verschie-
denen Formen der Kündigung des Mietverhältnisses. Indem das gesetzliche
Mietrecht solche Mieterschutznormen für verbindlich und für nicht disposi-
tiv erklärt, wird die Freiheit der Ausgestaltung der Mietverträge zwischen
Vermieter undMieter zugunsten des Schutzes derMieter eingeschränkt. Ver-
träge, die von diesen gesetzlichen Vorgaben abweichen, sind in diesen Punk-
ten unwirksam.

Neben diesen gesetzlichen Vorgaben, die für denMietvertrag zu beachten
sind, gibt es noch weitere Aspekte, die beim Vertragsschluss wichtig sein
können und die im Folgenden erläutert werden.

28 Schaumberg 2018, S. 18; Eichenhofer 2015, S. 3.
29 Wörlen/Metzler-Müller 2018, S.13.
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a) Vorvertragliches Verhältnis

Bereits vor dem wirksamen Abschluss eines Mietvertrages stehen beide Sei-
ten in einem vorvertraglichen Verhältnis, in dem beide gegenseitige Schutz-
pflichten haben, vgl. § 311 Abs.2 i.V.m. § 241 Abs.2 BGB. Vermieterseite
und Mieterseite haben die jeweiligen Interessen und Rechte des anderen zu
schützen und transparent miteinander umzugehen. Dies betrifft etwa die
gefahrenfreie Besichtigung der Mietwohnung oder die Offenlegung von Tat-
sachen und Informationen über die Wohnung oder das Haus bzw. die Haus-
bewohner, die für die Mieterin oder den Mieter von offensichtlicher Bedeu-
tung sind. Diese Schutzpflicht umfasst die wahrheitsgetreue Beantwortung
von Fragen durch die Vermieterin, beispielsweise über die zu erwartende
Höhe der Nebenkosten oder bisher aufgetretene Probleme mit der Belüftung
oder Beheizung der Wohnräume.30

Die Schutzpflichten treffen ebenso die potenziellenMieterinnen undMie-
ter. Erteilen sie Auskünfte über ihr Einkommen oder ihre Haustiere, so müs-
sen sie ebenfalls wahrheitsgetreu und transparent informieren.

b) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Auch im Privatrechtsverhältnis sind trotz der grundsätzlich geltenden Pri-
vatautonomie bestimmte Diskriminierungen von Vertragspartnern unter-
sagt. Dies ergibt sich seit dem Jahr 2006 aus dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). Dieses Gesetz verbietet Benachteiligungen bei Ver-
tragsabschlüssen aufgrund der Rasse, ethnischer Herkunft, wegen des
Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität. Gemäß § 2 Abs.1 Nr.8 AGG sind diese Diskriminierungsverbote
auch beim Zugang zu Wohnraum anzuwenden. § 19 AGG enthält hierzu
genauere Bestimmungen. Nach § 19 Abs.1 Nr.1 AGG sind bei der Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse die
genannten Diskriminierungen unzulässig, wenn es sich um Massengeschäf-
te, also um vergleichbare Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen handelt.

Inwiefern dieses umfassende Diskriminierungsverbot des § 19 Abs.1
Nr.1 AGG imMietrechtsverhältnis anzuwenden ist, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt, gerade auch deshalb, weil die folgenden Absätze des § 19AGG
viele Ausnahmen und Einschränkungen enthalten.31

§ 19 Abs.2 AGG erklärt eine Benachteiligung wegen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft auch in Mietverhältnissen für absolut unzulässig.
Gleichwohl erlaubt § 19 Abs.3 AGG Ungleichbehandlungen bei der Ver-

30 Gramlich 2018, S. 2.
31 Gramlich 2018, S. 2.
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mietung von Wohnraum, wenn damit die Schaffung und Erhaltung sozial
stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse ver-
folgt wird.

Die Diskriminierungsverbote des AGG sind in der Vermietung dann nicht
anzuwenden, wenn gemäß § 19 Abs.5 AGG zwischen Vermietern und Mie-
tern ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis besteht, z.B. wenn es
sich um Angehörige handelt oder aber, wenn Vermieterin oder Vermieter
dasselbe Grundstück wie ihre Mieterin oder ihr Mieter nutzen. Darüber
hinaus sind Klein- oder Privatvermieterinnen und -vermieter vom umfassen-
den Diskriminierungsverbot des § 19 Abs.1 Nr.1 AGG ausgenommen. Dies
trifft zu, wenn nicht mehr als 50 Wohnungen von derselben Vermieterpartei
vermietet werden.32 Doch auch Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter
bleiben an das Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse und der ethni-
schen Herkunft gebunden, § 19 Abs.2 AGG.

c) Rechtsfragen der Wohnungsvermittlung

Der Kontakt zwischen Mieterin/Mieter und Vermieterin/Vermieter kommt
in den heutigen Zeiten, in denen die Menschen, gerade als Arbeitnehmer,
mobil und flexibel sind, zumeist über Unternehmen der Wohnungsvermitt-
lung zustande. Am häufigsten wird die Wohnungssuche zunächst durch die
Wohnungsangebote im Internet stattfinden, die auf den Seiten von Immobi-
lienmaklerfirmen zusammengetragen werden. Für die Vermittlungsdienste
der Wohnungsvermittlungsfirmen wurden bis zum Jahr 2015 oft hohe Ver-
mittlungsentgelte (Maklercourtage) von den Mieterinnen und Mietern
gefordert. Mit der Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsver-
mittlung (WoVermG) vom 21. April 201533 wurde das sogenannte Besteller-
prinzip eingeführt, das die soziale Belastung für die Mieter bei der Woh-
nungssuche einzuschränken soll. Das WoVermG regelt genauer, unter wel-
chen Umständen ein Entgelt für die Wohnungsvermittlung zu zahlen ist.
Nach § 2 Abs.1 WoVermG besteht ein Anspruch auf Entgelt für die Woh-
nungsvermittlung nur, wenn infolge der Vermittlung tatsächlich einMietver-
trag zustande kommt. Gemäß § 2 Abs.2 WoVermG besteht für den Woh-
nungsvermittler kein Anspruch auf ein Entgelt, wenn ein bereits bestehendes
Mietverhältnis durch seine Dienste nur fortgesetzt, verlängert oder erneuert
wird. Einen Anspruch auf Entgelt habenWohnungsvermittler ebenfalls dann
nicht, wenn der Vermittler selbst der Eigentümer, Vermieter oder der Ver-
walter der betreffenden Wohnung ist und ebenso nicht, wenn der Vermittler

32 Gramlich 2018, S. 3.
33 Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, BGBl. I 2015, S. 610.
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rechtlich oder wirtschaftlich an der juristischen Person des Eigentümers oder
Vermieters beteiligt ist. Weiterhin klärt § 4a WoVermG, dass Wohnungssu-
chende kein Entgelt dafür zahlen müssen, dass der Vormieter die Wohnung
räumt. Nach § 4a Abs.2 WoVermG gilt, dass ein Vertrag darüber, dass die
Nachmieter verbleibende Möbel des Vormieters (z.B. eine Einbauküche)
gegen ein Entgelt übernimmt, nur wirksam ist, wenn auch der eigentliche
Mietvertrag zustande kommt. Der Vertrag über das Entgelt für die Über-
nahme von Möbeln des Vormieters ist unwirksam, wenn das Entgelt in
offensichtlichem Missverhältnis zum Wert der Möbel steht. Nach § 5
WoVermG gilt zudem, dass ein unzulässig gezahltes Entgelt durch denNach-
mieter wieder zurückgefordert werden kann.

Mit der Reform des WoVermG im Jahr 2015 wurde der § 2 Abs.1a
WoVermG eingefügt. Demnach gilt nunmehr, dass der Vermittler vomWoh-
nungssuchenden kein Entgelt fordern darf, es sei denn, der Wohnungsver-
mittler holt ausschließlich wegen des Vermittlungsvertrags mit dem Woh-
nungssuchenden vom Vermieter den Auftrag ein, die Wohnung anzubieten.
Durch diese Regelung wurden die Wohnungssuchenden in den meisten Fäl-
len von der Zahlung einer Maklercourtage befreit, da es zumeist die Vermie-
terinnen und Vermieter sind, die ihre Wohnungsangebote auf den Vermitt-
lungsseiten einstellen wollen. Die Neuregelung geht davon aus, dass nur der
tatsächliche Auftraggeber der Wohnungsvermittlung auch eine Courtage zu
zahlen hat. Zumeist wird die Vermittlungstätigkeit der Makler von der Ver-
mieterseite ausgelöst, indem diese über die Angebote auf den Wohnungs-
suchseiten nach einem geeigneten Mieter suchen sollen. Es kann jedoch
nach § 2 Abs.1a WoVermG möglich sein, dass auf individuellen Auftrag
einer Mieterin oder eines Mieters eine Vermittlungstätigkeit eines Maklers
in Gang gesetzt wird, für welchen dann auch die Mieterin oder der Mieter
bei erfolgreichem Abschluss des Mietvertrages ein Entgelt zu zahlen hat.34

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Verfassungsmäßigkeit der
Neuregelung des WoVermG auseinandergesetzt und die durch das Gesetz
einhergehende Begrenzung der privatrechtlichen Vertragsfreiheit unter-
sucht. Immerhin steht durch das Verbot der Erhebung von Entgelten für
Wohnungsvermittlungen nach den Vorgaben des § 2 Abs.1a WoVermG
eine Einschränkung der Berufsfreiheit der Immobilienmakler aus Art.12
Abs.1 GG im Raum. Das Bundesverfassungsgericht befand diese Einschrän-
kung der Erhebung von Maklercourtagen als mit der Verfassung vereinbar.
Es führte unter anderem aus, dass die Neuregelung des § 2 Abs.1a
WoVermG die sich gegenüberstehenden Interessen in einen Ausgleich brin-
ge, der den Verhältnismäßigkeitsanforderungen gerecht wird. Insbesondere

34 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/3121, S. 16.



25

Zustandekommen III.

habe der Gesetzgeber, dem Bundesverfassungsgericht zufolge, mit den Ände-
rungen im Bereich des Wohnungsvermittlungsrechts dem an ihn gerichteten
sozialstaatlichen Gestaltungsauftrag aus Art.20 Abs.1 und Art.28 Abs.1
Satz 1 GG entsprochen. Er habe nachvollziehbar festgestellt, dass auf dem
Mietwohnungsmarkt zu Lasten der Wohnungssuchenden soziale und wirt-
schaftliche Ungleichgewichte bestehen und eine Regelung getroffen, die
einen angemessenen Ausgleich schaffen soll. Dieser Ausgleich ist nach
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts durch das legitime Ziel des Verbrau-
cherschutzes sozialstaatlich gerechtfertigt, um zu verhindern, dass die Woh-
nungssuchenden Kosten tragen müssen, die nicht von ihnen veranlasst wur-
den und vorrangig im Interesse des Vermieters entstanden sind.35

d) Form des Mietvertrages

DasMietrecht verlangt grundsätzlich keine besondere Form des Mietvertra-
ges, also auch keine Schriftform.36 Es ist demzufolge zulässig, ein Mietver-
hältnis durch einen nichtschriftlichen Vertrag zu schließen. Ob das im Hin-
blick auf die Nachweisfunktion oder die Auslegung von Rechten und Pflich-
ten aus dem Vertrag ratsam ist, ist dabei eine andere Frage. Im besonderen
Teil des Mietrechts über Wohnraummiete findet sich lediglich in § 550 BGB
eine speziellere Regelung. Wenn gemäß § 550 BGB ein Mietvertrag für eine
Dauer von mehr als einem Jahr geschlossen wird, aber nicht schriftlich fest-
gehalten wird, dann gilt der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit. Das bedeu-
tet, dass eine fehlende Schriftform bei Wohnraummietrechtsverhältnissen
für mehr als ein Jahr nicht zur Nichtigkeit des Rechtsverhältnisses führt,
sondern nur zu der Rechtsfolge, dass der Vertrag als auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen gilt.37 Eine generelle Pflicht zur Schriftform gibt es im Miet-
recht demzufolge nicht. Sie bleibt zur Nachweisführung und Rechtssicher-
heit jedoch ratsam.

2. Formularverträge und Hausordnungen

a) Mietverträge in Form von Formularverträgen

Es kommt oft vor, dass für den Abschluss eines Mietvertrages ein vorgefer-
tigtes Formular verwendet wird, beispielsweise die von Wohnungsgesell-
schaften herausgegebenen Mustermietverträge. Diese vorab festgelegten
Vertragsklauseln stehen dann weitestgehend fest und der Mieterin oder

35 BVerfG, NZM 2016, S.685, Rn.65; dazu auch Sachs, JuS 2016, S. 1047; Muckel, JA
2016, S. 876 und Wais, LMK 2017, 388507.

36 Brox/Walker 2018, S. 182.
37 Lammel, in: Schmidt-Futterer 2019, § 550 BGB, Rn.56.
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dem Mieter bleibt für den Vertragsschluss nur übrig, den Vertrag in dieser
Form anzunehmen oder unter Umständen einzelne Passagen zu streichen.38

Ein solches Zustandekommen von Mietverträgen ist nicht unzulässig. Es
schränkt jedoch die Privatautonomie der Mieterinnen und Mieter empfind-
lich ein, da sie kaum noch Einfluss auf die Bestimmungen des Rechtsverhält-
nisses haben. Deshalb werden solche Formularverträge vom BGB als Allge-
meine Geschäftsbedingungen (AGB) angesehen, die einer strengen Kontrolle
unterliegen (§ 305, 307 ff. BGB).

Enthalten AGB unzulässige Klauseln, dann geht dies stets zu Lasten des
Verwenders, also im Mietrecht zu Lasten der Vermieterinnen und Vermieter
(§ 305c Abs.2 BGB). Klauseln in Formularverträgen, die für die andere Ver-
tragsseite unverständlich sind, etwaweil sie auf nicht abgedruckte Vorschrif-
ten oder Gesetze verweisen, werden kein Bestandteil des Mietvertrages
(§ 305 Abs.2 Nr.2 BGB). Enthalten Formularmietverträge überraschende
oder mehrdeutige Klauseln, mit denen die Mieterin oder der Mieter nicht
zu rechnen braucht, dann werden sie ebenfalls nicht Bestandteil des Miet-
vertrages. Beispielsweise, wenn der Formularvertrag die Abtretung des
Lohns der Mieterseite enthält.39 Von der Rechtsprechung für unzulässig
erklärt wurden ebenso Klauseln in Formularmietverträgen, die bestimmen,
dass Mieterhöhungen oder Kautionen pauschal drei Tage nach dem Absen-
den als zugegangen angesehen werden; Klauseln, die bestimmen, dass die
Beweislast auf den Mieter übergeht, dass der Mieter für alle Schäden von
Besuchern haftet oder auch für alle Schäden, die von Personen verursacht
werden, die ohne Zutun des Mieters ins Haus gelangten.40

Ein durch Formularvertrag erklärter Haftungsausschluss der Vermieter-
seite für fahrlässig oder vorsätzlich entstandene Schäden aus der Verletzung
des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit, die etwa durch den Zustand
der (mangelhaften) Mietwohnung ausgelöst wurden, ist gesetzlich ebenfalls
für unwirksam erklärt worden, vgl. § 309 Nr.7a BGB. Vermieter können
sich vertraglich nicht von ihrer Haftung für solche Schäden befreien.

b) Hausordnungen

Neben den individuellen Mietverträgen und den Formularmietverträgen
werden regelmäßig auchHausordnungen durch die Vermieterinnen und Ver-
mieter erlassen, die nicht nur das zulässige Verhalten einer Mietpartei, son-
dern auch das Zusammenleben mehrerer Mieterinnen und Mieter in einem

38 Hannemann, in: Hannemann/Wiegner 2019, § 10, Rn.1 ff.
39 Gramlich 2018, S. 4.
40 Gramlich 2018, S. 5 mit weiteren Nachweisen.
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Haus regeln sollen. Das betrifft beispielsweise Vorschriften über Waschzei-
ten, die Zulässigkeit des Musizierens mit Musikinstrumenten oder die Rei-
nigung des Treppenhauses. Hausordnungen werden zunächst nur dann
unmittelbarer Bestandteil des Mietrechtsverhältnisses, wenn die gesamte
Hausordnung bei der Vertragsunterzeichnung beigelegt wurde, oder aber
wenn sie in vergleichbarerWeise für dieMieterin oder denMieter zur Kennt-
nis genommen werden konnte. Nur in diesen Fällen übt die Hausordnung
unmittelbar bindende und verpflichtende Wirkung aus.

Eine Hausordnung kann auch aufgestellt werden, ohne dass sie Bestand-
teil des Mietvertrages ist, z.B. wenn sie lediglich im Haus ausgehängt wird
oder wenn sie bereits vor dem Abschluss des individuellen Mietvertrages
erlassen worden war. In diesen Fällen kann die Hausordnung jedoch nur
allgemeine Regelungen aufstellen. Direkte Pflichten, etwa die Pflicht der
Mieterin oder des Mieters, das Treppenhaus regelmäßig zu reinigen, kann
sie dann nicht auferlegen.41

Verstoßen Mieterinnen oder Mieter gegen die Hausordnung in einer
besonders groben Weise, dann kann dies einen Grund für eine außerordent-
liche Kündigung sein, vgl. § 543 Abs.1 i.V.m. § 569 Abs.2 BGB.

IV. Widerrufsrecht nach Vertragsabschluss

Das Widerrufsrecht des Verbraucherschutzes kann auch für Mietverhält-
nisse gelten. Das geht bereits aus § 312 Abs.4 BGB hervor. Voraussetzung
für ein Widerrufsrecht im Mietverhältnis ist zunächst, dass der Mieter als
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB anzusehen ist und der Vermieter als
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.42 Die Vermieterseite muss demzufolge
gewerblich beruflich auftreten und mehrere Mietobjekte unternehmerisch
verwalten und vermieten.

Wird dementsprechend ein Vertrag zwischen Verbraucher und Unterneh-
mer geschlossen, wird dies als Verbrauchervertrag bezeichnet (§ 310 Abs.3
BGB). Bei einem solchen Verbrauchervertrag kann ein besonderes Schutz-
bedürfnis der Verbraucher bestehen, beispielsweise, wenn die Verbraucher
durch den Unternehmer überrumpelt werden, psychologisch unter Druck
gesetzt werden oder an ungewöhnlichen Orten zu einem Vertragsschluss
überredet werden. Gerade die sogenannten außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträge (früher: Haustürgeschäfte) nach § 312b BGB lösen
eine besondere Schutzwürdigkeit der Verbraucher aus. Deshalb wird ihnen
ein Widerrufsrecht zu diesen Verträgen eingeräumt, das ihnen innerhalb

41 Gramlich 2018, S. 5 f.
42 Rolfs/Möller, NJW 2017, S.3275.




